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AUFSCHRIFTEN AUF DEN KISTEN.

Auf allen Kisten, sowohl sizilianischer als auch amerikanischer Packung,

die für den Export bestimmte Winterzitronen und « Verdelli» enthalten,

muss mit deutlicher, haltbarer Schrift vermerkt sein:

a) auf einem Kopfteil: die Reichsschutzmarke (mit schwarzer Tinte),

die Marke des Exporteurs und die Anzahl der in der Kiste enthaltenen

Früchte;
b) auf einer Längsseitenwand: auf der linken, auf obigen Kopfteil

stossenden Hälfte, die Bezeichnung « primissima &gt;», «prima» oder «terza &gt;»,

sowie die Angabe « Liyoni» oder « Verdelli »; auf der rechten Hälfte: Name

und Adresse der zum Gebrauch der Reichsschutzmarke ermächtigten

Firma, sowie die Nummer der betreffenden Ermächtigung.

Werden die Kisten in Jute oder Säcke verpackt, so sind die erwähnten

Aufschriften in klarer und augenfälliger Weise auf der Hülle zu wieder-

holen.

ART. 2.

Ausfuhr von « Confeetionervy lemons&gt;» aus Sizilien.

Die auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1272 vom 23. Juni

1927 zum Gebrauch der Reichsschutzmarke für die Ausfuhr von « confec-

tionery lemons&gt; aus Sizilien ermächtigten Firmen sind verpflichtet sich

an‘ nachstehende Bestimmungen zu halten:

SORTIERUNG DER FÜR DIE AUSFUHR BESTIMMTEN FRÜCHTE.

In die Kategorie der « confectionery lemons » fallen die meistens nach

Gewicht verkauften. in der Kanditen-und Marmeladenindustrie verwendeten

Zitronen.


